
Hergestellt von: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
http://www.big.be
© BIG vzw

Überarbeitungsnummer: 0100

Überarbeitungsgrund: 1.1, 3

Datum der Überarbeitung: 2019-06-24

Datum der Erstellung: 2017-06-29

1 / 11 1
3

4
-1

8
0

1
5

-6
5

6
-d

e-
D

E

Produktnummer: 58396

SICHERHEITSDATENBLATT
Gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wie geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Chemipro OXI

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname Chemipro OXI:
Synonyme Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3); Natriumcarbonatperoxyhydrat;

Natriumcarbonatperoxyhydrat (2:3), weniger entzündend (oxidierend) wirkend
:

Registrierungsnummer REACH 01-2119457268-30:
Produkttyp REACH Stoff/mono-constituent:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen

Detergens nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Bleichmittel

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird bekannt

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant des Sicherheitsdatenblattes

Brouwland

Korspelsesteenweg 86

B-3581 Beverlo

☎ +32 11 40 14 08

quality@brouwland.com

1.4. Notrufnummer
24 Std/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch) :

 +32 14 58 45 45 (BIG)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefährlich eingestuft
Klasse Kategorie Gefahrenhinweise

Ox. Sol. Kategorie 3 H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

Acute Tox. Kategorie 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Eye Dam. Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort Gefahr
H-Sätze

Kann Brand verstärken; OxidaƟonsmiƩel.H272
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.H302
Verursacht schwere Augenschäden.H318

P-Sätze
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder KennzeichnungseƟkeƩ bereithalten.P101
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P102
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

P210

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.P264
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.P270
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit enƞernen. Weiter spülen.

P305 + P351 + P338

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.P301 + P312
Dispose of container in accordance with local regulaƟ on.P501

2.3. Sonstige Gefahren
Keine sonstigen Gefahren bekannt
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Name
REACH Registrierungsnr.

CAS-Nr.
EG-Nr.

Konz. (C) Einstufung gemäß CLP Fußnote Bemerkung

C≥90 %15630-89-4
239-707-6

Ox. Sol. 3; H272
Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

(1)(8) Mono-constituentDinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid
(2:3)
01-2119457268-30

C≤10 %497-19-8
207-838-8

Eye Irrit. 2; H319 (1) VerunreinigungNatriumcarbonat

(1) Zu vollständigem Wortlaut der H-Sätze: siehe Punkt 16
(8) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, siehe Punkt 16

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Maßnahmen:

Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen:
Opfer an die frische Luft bringen. Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.

Nach Hautkontakt:
Mit Wasser spülen. Keine (chemischen) Neutralisationsmittel verwenden ohne vorherige ärztliche Beratung. Bei andauernder Reizung einen Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt:
Sofort 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Keine (chemischen)
Neutralisationsmittel verwenden ohne vorherige ärztliche Beratung. Opfer zum Augenarzt bringen.

Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser spülen. Keine (chemischen) Neutralisationsmittel verwenden ohne vorherige ärztliche Beratung. Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst
konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
4.2.1 Akute Symptome

Nach Einatmen:
NACH EINATMEN VON STAUB: Trockene Kehle/Halsschmerzen. Husten.
Nach Hautkontakt:
Keine Wirkungen bekannt.
Nach Augenkontakt:
Verätzung des Augengewebes.
Nach Verschlucken:
Übelkeit. Erbrechen.

4.2.2 Verzögert auftretende Symptome
Keine Wirkungen bekannt.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel
5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Kleiner Brand: Wasser, Schnell wirkendes ABC-Löschpulver, Schnell wirkender CO2-Löscher.

Großer Brand: Wasser in Massen.
5.1.2 Ungeeignete Löschmittel:

Kleiner Brand: Schaum.

Großer Brand: Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Verbrennung werden CO und CO2 gebildet. Zersetzt sich bei Temperaturanstieg: Sauerstoffbildung mit erhöhter Brandgefahr.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
5.3.1 Maßnahmen:

Geschlossene Behälter mit Wasser kühlen, falls sie dem Feuer ausgesetzt sind. Hitzegefährdete Ladung nicht versetzen. Nach Kühlung bleibt physikalische
Explosionsgefahr bestehen.

5.3.2 Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:
Handschuhe. Schutzbrille. Schutzanzug. Bei Erhitzung/Verbrennung: Pressluft-/Sauerstoffgerät.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Staubwolkenbildung verhindern: z.B. befeuchten. Kein offenes Feuer.
6.1.1 Schutzausrüstungen für nicht für Notfälle geschultes Personal

Siehe Punkt 8.2
6.1.2 Schutzausrüstungen für Einsatzkräfte

Handschuhe. Schutzbrille. Schutzanzug.

Geeignete Schutzkleidung
Siehe Punkt 8.2

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Freiwerdendes Produkt aufsammeln. Freigewordenen Stoff eindämmen. Eindringen in Kanalisationen verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Staubwolke verhindern durch Befeuchten. Feststoff in verschließbaren Behältern sammeln. Verschütteter Feststoff/Reste sorgfältig sammeln. Verschüttetes
Produkt nicht in Originalverpackung umfüllen. Verschmutzte Flächen reichlich mit Wasser reinigen. Sammelgut an Hersteller/zuständige Stelle abgeben. Nach
der Arbeit Kleidung und Ausrüstung reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Punkt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, wirden die Expositionsszenarien in den
Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihren identifizierten Verwendungen entsprechen.

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Staubentwicklung vermeiden. Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. Übliche Hygiene befolgen. Abfälle nicht in den Ausguss schütten. Behälter gut
geschlossen halten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
7.2.1 Bedingungen für eine sichere Lagerung:

An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem trockenen Ort
aufbewahren. Nur in Originalbehälter aufbewahren. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

7.2.2 Fernhalten von:
Wärmequellen, brennbaren Stoffen, Oxidationsmitteln, (starken) Säuren, (starken) Basen, Metallen, organischem Material, Wasser/Feuchte.

7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:
Rostfreier Stahl, LDPE (Polyethylen niedriger Dichte).

7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial:
Keine Daten vorhanden

7.3. Spezifische Endanwendungen
Wenn anwendbar und vorhanden, wirden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Hinweise des Herstellers beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz

a) Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition
Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind.

b) Nationale biologische Grenzwerte
Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind.

8.1.2 Verfahren zur Probenahme
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung
Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind.

8.1.4 Schwellenwerte
DNEL/DMEL - Arbeitnehmer
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

WertSchwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Bemerkung

5 mg/m³DNEL Lokale Langzeitwirkungen, Inhalation

12.8 mg/cm²Lokale Langzeitwirkungen, dermal

12.8 mg/cm²Akute lokale Wirkungen, dermal
Natriumcarbonat

WertSchwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Bemerkung

10 mg/m³DNEL Lokale Langzeitwirkungen, Inhalation

DNEL/DMEL - Allgemeinbevölkerung
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

WertSchwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Bemerkung

6.4 mg/cm²DNEL Lokale Langzeitwirkungen, dermal

6.4 mg/cm²Akute lokale Wirkungen, dermal
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Natriumcarbonat

WertSchwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Bemerkung

10 mg/m³DNEL Akute lokale Wirkungen, Inhalation

PNEC
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

WertMedien Bemerkung

0.035 mg/lSüßwasser

0.035 mg/lMeerwasser

0.035 mg/lSüßwasser (intermittierende Freisetzung)

16.24 mg/lSTP
Natriumcarbonat

WertMedien Bemerkung

Keine daten vorhanden

8.1.5 Control banding
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, wirden die Expositionsszenarien in den
Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihren identifizierten Verwendungen entsprechen.
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Staubentwicklung vermeiden. Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. Im Freien/unter örtlicher Absauganlage/mit Lüftung oder Atemschutz
arbeiten.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Übliche Hygiene befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

a) Atemschutz:
Bei Staubentwicklung: Staubmaske mit Filtertyp P2. Atemschutz nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

b) Handschutz:
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374).

- Materialauswahl (guter Schutz)
PVC, Neopren, Kautschuk.

c) Augenschutz:
Schutzbrille. Bei Staubentwicklung: dichtschließende Schutzbrille.

d) Hautschutz:
Schutzanzug.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:
Siehe Punkt 6.2, 6.3 und 13

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsform Feststoff

Geruch Geruchlos

Geruchsschwelle Nicht anwendbar

Farbe Weiß

Partikelgröße D50 ; 250 µm - 1000 µm

Explosionsgrenzen Keine daten vorhanden

Entzündbarkeit Nicht als entzündbar eingestuft

Log Kow Nicht anwendbar (zersetzt sich)

Dynamische Viskosität Keine daten vorhanden

Kinematische Viskosität Keine daten vorhanden

Schmelzpunkt Keine daten vorhanden

Siedepunkt Keine daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine daten vorhanden

Relative Dampfdichte Keine daten vorhanden

Dampfdruck Nicht anwendbar

Löslichkeit Wasser ; 14 g/100 ml ; 20 °C

Relative Dichte 2.01 - 2.16 ; 20 °C ; EU Methode A.3

Zersetzungstemperatur 70 °C - 75 °C

Selbstentzündungstemperatur Keine daten vorhanden

Flammpunkt Nicht anwendbar

Explosionsgefahr Keine chemische Gruppe, die mit explosiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird

Oxidierende Eigenschaften Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. ; UN RTDG Test O1

pH 10.4 - 10.6 ; 10 g/l ; 20 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine daten vorhandenOberflächenspannung
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Reagiert basisch.

10.2. Chemische Stabilität
Nicht stabil unter Einwirkung von Hitze. Nicht stabil unter Einwirkung von Feuchte.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Zersetzt sich langsam: Sauerstoffbildung mit erhöhter Brand-/Explosionsgefahr. Diese Reaktion wird beschleunigt unter Einwirkung von Wasser (Feuchte) und
bei Temperaturanstieg.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vorsorgemaßnahmen

Staubentwicklung vermeiden. Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten.

10.5. Unverträgliche Materialien
Brennbaren Stoffen, Oxidationsmitteln, (starken) Säuren, (starken) Basen, Metallen, organischem Material, Wasser/Feuchte.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Reagiert mit vielen Verbindungen: Sauerstoffbildung mit erhöhter Brand-/Explosionsgefahr. Bei Verbrennung werden CO und CO2 gebildet.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
11.1.1 Prüfungsergebnisse

Akute Toxizität

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Expositionsweg Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies Wertbestimmung Bemerkung

LD50 1034 mg/kg bw RaƩe (männlich /
weiblich)

Experimenteller
Wert

Oral

LD50 Äquivalent mit EPA
OPP 81-2

> 2000 mg/kg Kaninchen
(männlich /
weiblich)

Experimenteller
Wert

Dermal 24 Stdn

DatenverzichtInhalation
Natriumcarbonat

Expositionsweg Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies Wertbestimmung Bemerkung

LD50 2800 mg/kg RaƩe (männlich /
weiblich)

Experimenteller
Wert

Oral

LD50 16 CFR 1500. 40 > 2000 mg/kg Kaninchen Experimenteller
Wert

Dermal 24 Stdn

LC50 2.30 mg/l RaƩe (männlich) Experimenteller
Wert

Inhalation (Aerosol) 2 Stdn

Schlussfolgerung
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Nicht als akut toxisch bei Hautkontakt klassifiziert
Nicht als akut toxisch bei Einatmen klassifiziert

Ätz-/Reizwirkung

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Ergebnis Methode Expositionszeit Zeitpunkt Spezies WertbestimmungExpositionsweg Bemerkung

Schwere
Augenschädigung

OECD 405 Kaninchen Experimenteller
Wert

Auge 48; 72 Std Einmalige
Verabreichung
ohne Spülung

Keine Reizwirkung Äquivalent mit
EPA OPP 81-5

4 Stdn Kaninchen Experimenteller
Wert

Haut

Natriumcarbonat

Ergebnis Methode Expositionszeit Zeitpunkt Spezies WertbestimmungExpositionsweg Bemerkung

Reizwirkung EPA 16 CFR
1500.42

Kaninchen Experimenteller
Wert

Auge 1; 2; 3; 4; 7; 10; 14
Tage

Keine Reizwirkung OECD 404 4 Stdn Kaninchen Experimenteller
Wert

Dermal 24; 48; 72 Stunden

Leicht reizend LiteraturInhalation
(Aerosol)

Schlussfolgerung
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Verursacht schwere Augenschäden.
Nicht als hautreizend eingestuft
Nicht als reizend für die Atmungsorgane eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Ergebnis Methode Expositionszeit Beobachtungszeitp
unkt

Spezies WertbestimmungExpositionsweg Bemerkung

Nicht
sensibilisierend

US EPA 48 Stdn Meerschweinch
en (männlich /
weiblich)

Experimenteller
Wert

Haut

Natriumcarbonat

Ergebnis Methode Expositionszeit Beobachtungszeitp
unkt

Spezies WertbestimmungExpositionsweg Bemerkung

DatenverzichtHaut

Schlussfolgerung
Nicht als sensibilisierend für die Haut eingestuft
Nicht als sensibilisierend bei Inhalation eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Parameter Methode Wert Organ Wirkung ExpositionszeitExpositionsweg Spezies Wertbestimmun
g

DatenverzichtDermal

DatenverzichtInhalation
Natriumcarbonat

Parameter Methode Wert Organ Wirkung ExpositionszeitExpositionsweg Spezies Wertbestimmun
g

DatenverzichtOral

DatenverzichtDermal

NOAEL > 10 mg/m³
Luft

Keine
Wirkung

Mensch
(männlich /
weiblich)

Experimenteller
Wert

Inhalation (Stäube)

Schlussfolgerung
Nicht für subchronische Toxizität eingestuft

Keimzell-Mutagenität (in vitro)

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Methode Testsubstrat Wirkung WertbestimmungErgebnis Bemerkung

Datenverzicht
Natriumcarbonat

Methode Testsubstrat Wirkung WertbestimmungErgebnis Bemerkung

Negativ OECD 471 Bacteria (S.typhimurium) Read-across

Schlussfolgerung

Nicht für mutagene Toxizität oder Gentoxizität eingestuft

Keimzell-Mutagenität (in vivo)

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Natriumcarbonat

Methode Expositionszeit Testsubstrat OrganErgebnis Wertbestimmung

Datenverzicht

Schlussfolgerung

Nicht für mutagene Toxizität oder Gentoxizität eingestuft

Karzinogenität

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
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Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies WirkungExpositionsw
eg

Organ Wertbestimmun
g

DatenverzichtUnbekannt

Schlussfolgerung

Nicht für Karzinogenität eingestuft

Reproduktionstoxizität

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Methode Wert Expositionszeit Spezies Wirkung OrganParameter Wertbestimmun
g

Entwicklungstoxizität Datenverzicht

Wirkungen auf
Fruchtbarkeit

Datenverzicht

Natriumcarbonat

Methode Wert Expositionszeit Spezies Wirkung OrganParameter Wertbestimmun
g

NOAEL Studie über
Entwicklungsto
xizität

≥ 245 mg/kg
bw/Tag

Ratte Keine Wirkung10 Tag(e)Entwicklungstoxizität
(Oral (Magensonde))

Experimenteller
Wert

NOAEL Studie über
Entwicklungsto
xizität

≥ 245 mg/kg
bw/Tag

Ratte Keine Wirkung10 Tag(e)Maternale Toxizität
(Oral (Magensonde))

Experimenteller
Wert

Wirkungen auf
Fruchtbarkeit

Datenverzicht

Schlussfolgerung
Nicht für Reproduktions- oder Entwicklungstoxizität eingestuft

Toxizität andere Wirkungen

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden

Chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Chemipro OXI

Keine Wirkungen bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Chemipro OXI

Keine (experimentellen) Daten vorhanden
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Parameter Methode Wert Dauer Spezies Testplan Süß-
/Salzwasser

Wertbestimmung

Akute Toxizität Fische LC50 US EPA 70.7 mg/l Pimephales
promelas

Semistatisch
es System

Süßwasser48 Stdn Experimenteller
Wert

Akute Toxizität Krebstiere EC50 US EPA 4.9 mg/l Daphnia pulex Semistatisch
es System

Süßwasser48 Stdn Experimenteller
Wert

Natriumcarbonat

Parameter Methode Wert Dauer Spezies Testplan Süß-
/Salzwasser

Wertbestimmung

Akute Toxizität Fische LC50 300 mg/l Lepomis
macrochirus

Statisches
System

Süßwasser96 Stdn Experimenteller
Wert; Tödlich

Akute Toxizität Krebstiere EC50 200 mg/l -
227 mg/l

Ceriodaphnia sp. Semistatisch
es System

Süßwasser48 Stdn Experimenteller
Wert;
Fortbewegung

Toxizität Algen und andere
Wasserpflanzen

EC50 10 mg/l - 100
mg/l

Algae Schätzwert

NOEC 1 mg/l - 10
mg/l

Algae Schätzwert

Chronische Toxizität Fische Datenverzicht

Chronische Toxizität
wasserbewohnende Krebstiere

Datenverzicht
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Schlussfolgerung
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als umweltgefährlich eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar
Hydrolyse in Wasser

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Chemipro OXI

Log Kow

Temperatur WertbestimmungMethode WertBemerkung

Nicht anwendbar (zersetzt
sich)

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Log Kow

TemperaturBemerkungMethode Wert Wertbestimmung

Nicht anwendbar (zersetzt
sich)

Natriumcarbonat

Log Kow

TemperaturBemerkungMethode Wert Wertbestimmung

-6.19 Schätzwert

Schlussfolgerung

Nicht bioakkumulierbar

12.4. Mobilität im Boden

Keine (experimentellen) Daten zur Mobilität des Stoffes vorhanden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Anorganische Stoffe unterliegen nicht den PBT- und vPvB-Kriterien in Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Chemipro OXI

Fluorierte Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 517/2014)
Keine Aufführung in der Liste der fluorierten Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 517/2014)
Ozonabbaupotential (ODP)
Nicht als gefährlich für die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009)
Grundwasser

Grundwassergefährdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, wirden die Expositionsszenarien in den
Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihren identifizierten Verwendungen entsprechen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1 Abfallvorschriften

Europäische Union
Gefährlicher Abfall nach Richtlinie 2008/98/EG, wie geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 und Verordnung (EU) Nr. 2017/997.
Abfallcode (Richtlinie 2008/98/EG, Entscheidung 2000/0532/EG).
16 09 03* (Oxidierende Stoffe: Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid). Abhängig von dem Industriezweig und dem Produktionsprozess können auch andere
Abfallcodes anwendbar sein.

13.1.2 Entsorgungshinweise
Abfall entsorgen unter Beachtung der örtlichen und/oder nationalen Vorschriften. Gefährlicher Abfall soll nicht mit anderem Abfall vermischt werden.
Unterschiedliche Arten von gefährlichem Abfall sollen nicht vermischt werden, wenn dies eine Verschmutzung nach sich ziehen kann oder zu Problemen bei
der Weiterverarbeitung des Abfalls führen kann. Gefährlicher Abfall muss verantwortungsvoll gehandhabt werden. Alle Einrichtungen, die gefährlichen
Abfall lagern, transportieren oder handhaben, müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Gefahr einer Verschmutzung oder Schädigung von
Menschen oder Tieren zu vermeiden. Darf nicht mit dem Hausmüll deponiert werden. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten. An genehmigte
Sondermüllsammelstelle abgeben.

13.1.3 Verpackung
Europäische Union

Abfallcode Behälter (Richtlinie 2008/98/EG).
15 01 10* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Straße (ADR)
14.1. UN-Nummer

UN-Nummer 3378

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
NatriumcarbonatperoxyhydratOrdnungsgemäße Versandbezeichnung
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14.3. Transportgefahrenklassen
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 50

Klasse 5.1

Klassifizierungscode O2

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 5.1

14.5. Umweltgefahren
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften

Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 5 kg je Innenverpackung für
feste Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

Eisenbahn (RID)
14.1. UN-Nummer

UN-Nummer 3378

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Natriumcarbonat-PeroxyhydratOrdnungsgemäße Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 50

Klasse 5.1

Klassifizierungscode O2

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 5.1

14.5. Umweltgefahren
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften

Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 5 kg je Innenverpackung für
feste Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

Binnenwasserstraßen (ADN)
14.1. UN-Nummer

UN-Nummer 3378

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Natriumcarbonat-PeroxyhydratOrdnungsgemäße Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse 5.1

Klassifizierungscode O2

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 5.1

14.5. Umweltgefahren
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften

Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 5 kg je Innenverpackung für
feste Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

See (IMDG/IMSBC)
14.1. UN-Nummer

UN-Nummer 3378

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
sodium carbonate peroxyhydrateOrdnungsgemäße Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse 5.1

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 5.1

14.5. Umweltgefahren
Marine pollutant -

Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften 967
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Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 5 kg je Innenverpackung für
feste Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Anhang II von MARPOL 73/78 Nicht anwendbar

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer

UN-Nummer 3378

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Sodium carbonate peroxyhydrateOrdnungsgemäße Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse 5.1

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 5.1

14.5. Umweltgefahren
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften

Passagier- und Fracht-Flugzeug
Begrenzte Mengen: höchstzulässige Gesamtmenge je Verpackung 10 kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

Europäische Gesetzgebung:

FOV-Gehalt Richtlinie 2010/75/EU

FOV-Gehalt Bemerkung

Nicht anwendbar (anorganisch)

Bestandteile gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und Änderungen

≥30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Europäische Trinkwassernormen (Richtlinie 98/83/EG)

Chemipro OXI

Parameter Parameterwert Anmerkung Referenz

Natrium 200 mg/l Aufführung in Anhang I Teile C der Richtlinie 98/83/EG über die
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.

Nationale Gesetzgebung Belgien
Keine Daten vorhanden

Nationale Gesetzgebung Die Niederlande
Waterbezwaarlijkheid B (2); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Nationale Gesetzgebung Frankreich
Keine Daten vorhanden

Nationale Gesetzgebung Deutschland
WGK 1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017

TA-Luft 5.2.1

Nationale Gesetzgebung UK
Keine Daten vorhanden

Sonstige relevante Daten
Keine Daten vorhanden

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Vollständiger Wortlaut aller unter Punkt 3 aufgeführten H-Sätze:

H272   Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H302   Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318   Verursacht schwere Augenschäden.
H319   Verursacht schwere Augenreizung.

(*) SELBSTEINSTUFUNG VON BIG
ADI Acceptable daily intake
AOEL Acceptable operator exposure level
CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)
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DMEL Derived Minimal Effect Level
DNEL Derived No Effect Level
EC50 Effect Concentration 50 %
ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate
LC50 Lethal Concentration 50 %
LD50 Lethal Dose 50 %
NOAEL No Observed Adverse Effect Level
NOEC No Observed Effect Concentration
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT Persistent, Bioakkumulierbar & Toxisch
PNEC Predicted No Effect Concentration
STP Sludge Treatment Process
vPvB very Persistent & very Bioaccumulative

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte CLP
C ≥ 25 % Eye Dam. 1; H318Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3) ECHA

7.5 % ≤  C < 25 % Eye Irrit. 2; H319 ECHA

Alle in diesem SicherheitsdatenblaƩ  enthaltenen InformaƟ onen basieren auf den von BIG gelieferten Daten und Mustern. Die Angaben
erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des SicherheitsdatenblaƩ es.
Das SicherheitsdatenblaƩ  vermiƩ elt lediglich Anleitungen, wie man die unter Punkt 1 aufgeführten Stoffe/Zubereitungen/Gemische sicher
handhabt, verwendet, verbraucht, lagert, transporƟert und entsorgt. Zu gegebener Zeit werden neue SicherheitsdatenbläƩ er erstellt, von
denen ausschließlich die jeweils aktuellste Fassung verwendet werden darf. Sofern nicht ausdrücklich anderweiƟg im SicherheitsdatenblaƩ
angegeben, gelten die in ihm angegebenen InformaƟonen nicht für die Stoffe/Zubereitungen/Gemische in einer reineren Form, als Mischung
mit anderen Stoffen oder in anderer Verarbeitung. Das SicherheitsdatenblaƩ  spezifiziert nicht die Qualität der betreffenden
Stoffe/Zubereitungen/Gemische. Die Einhaltung der im SicherheitsdatenblaƩ enthaltenen Anweisungen entbindet den Verbraucher nicht von
seiner Pflicht, alle Maßnahmen zu treffen, die der gesunde Menschenverstand sowie die VorschriŌen und Empfehlungen diesbezüglich
nahelegen oder die auf der Grundlage der konkreten Verwendungsbedingungen notwendig und/oder nützlich sind. BIG garanƟert weder die
RichƟgkeit noch die Vollständigkeit der hier enthaltenen InformaƟonen und kann nicht für etwaige Änderungen durch DriƩe haŌbar gemacht
werden. Das vorliegende SicherheitsdatenblaƩ  ist ausschließlich für die Verwendung in der Europäischen Union, der Schweiz, Island,
Norwegen und Liechtenstein besƟmmt. Jede Verwendung außerhalb des Geltungsbereiches erfolgt auf eigene Gefahr. Die Verwendung des
vorliegenden SicherheitsdatenblaƩ es unterliegt den in Ihrer BIG-Lizenzvereinbarung enthaltenen Lizenz- und
HaŌungsbeschränkungsbesƟmmungen oder – wenn diese nicht anzuwenden sind – den allgemeinen BesƟmmungen von BIG. Alle mit diesem
SicherheitsdatenblaƩ verbundenen geisƟgen Eigentumsrechte sind Eigentum von BIG; die Verteilungs- und ReprodukƟonsrechte sind
eingeschränkt. Einzelheiten entnehmen Sie biƩe der genannten Vereinbarung bzw. den BesƟmmungen.


